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trauens eingerichtet und betrieben werden, dies ist
das geeignetste Mittel, um die im Milizverhältnis
liegenden Schwächen zu überwinden! — Die Signatur

des Betriebes unseres Wehrwesens in vergangenen

Zeiten war aber nicht bloß, daß man gar keine

Möglichkeit zum Entstehen dieser Zuversicht
gewährte, sondern auch daß systematisch die militärischen

Verwaltungsbehörden und die Instruktoren
das Bilden dieses Kittes zwischen Vorgesetzten und
Untergebenen verhinderten. — Das alles ist ja im
Lauf der Entwicklung unseres Wehrwesens ganz
anders geworden, aber hinsichtlich der militärischen
Verwaltungsbehörden noch lange nicht so, wie es

sein könnte und daher auch sein sollte.
Den wichtigsten Teil bei Erschaffung der

Kriegstüchtigkeit bildet doch wohl die Ausbildung. Von
dem Geist, in dem sie betrieben wird und den sie

in Führer und Truppe pflanzt, hängt es ab, ob

gegenseitiges Vertrauen in Tüchtigkeit und
Zuverlässigkeit vorhanden ist, oder dann das Gegenteil.
Nur wer den hierauf entscheidenden Einfluß hat,
hat den seinem Kommando zukommenden Einfluß
auf die Kriegstüchtigkeit seiner Truppe. Der Geist
in den Truppen ist etwas persönliches, nur wer
persönlich einwirken kann, kann ihn erschaffen,
persönlich einwirken kann nur derjenige, der befiehlt
und anordnet. Derjenige aber, dem man dies nicht
zumuten darf, weil er sonst von seiner militärischen
Nebenbeschäftigung zu sehr in Anspruch genommen

würde, der nur besichtigen und inspizieren
und Bericht machen darf, der hat keinen persönlichen

Einfluß. Berichte machen, Anträge und
Begehren vorbringen, war derart die Signatur
unseres Dienstbetriebes, daß gar viele bei uns
meinen, daß ihnen nur dies obliegt und daß damit
für sie die Sache erledigt ist.

Die ausgedehnteste Besichtigungs- und
Inspektionskompetenz, während von anderer Stelle
angeordnet und befohlen wird, finden wir überall —
nicht bloß im Militär — wo sich der arbeitende
Untergebene zum eigentlichen Herren gemacht
hat und derjenige, der der Herr sein sollte,
keinen anderen Ehrgeiz hat, als die Symbole seiner
Macht zur Schau zu stellen. Dieser arbeitende
Untergebene ist der zentralisierende und alles an
sich saugende Bureaukratismus. Die Entwicklung
seiner Macht ist nicht immer planvoll von ihm
erstrebt worden, sondern ist sehr oft ihm gewissermaßen

aufgezwungen, weil derjenige, dem die
Maschine gehört, unterläßt, sie in Gang zu erhalten, zu
putzen und zu verbessern. In längst vergangenen
Zeiten, da legten viele unserer hohen Offiziere nicht
bloß großes Gewicht auf ihre hohe militärische Stellung

und darauf, sich in ihr ihren Mitbürgern zu
zeigen, sondern fast ebenso großes Gewicht darauf,
daß sie mit möglichst wenig Störung in ihrem
politischen und bürgerlichen Leben diese hohe Stufe
erklommen und daß sie, oben angekommen, nicht zu
sehr von den Pflichten der Stellung belästigt werden.

Wir möchten die Ansicht zu äußern wagen, der
Bundesrat habe erkannt, er könne niemals die
Bundesmilitärverwaltung so organisieren, wie Art. 185
des Gesetzes ihm befiehlt, so lange von den Kom¬

mandanten der Heereseinheiten nicht verlangt werden

kann, ihre ganze Kraft ihrer militärischen
Stellung zu widmen. In dem, was Art. 185
bezweckt, liegt der Sinn und Geist des ganzen Gesetzes.

Eidgenossenschaft.
Ernennungen. (Aus den Verhandl. des kleinen Rates.)

Die Oberleutenants Künzli Joh. Georg in Davos-Dorf,
Willi Georg in Chur, Prader Florian in Davos, Stiffler
Albert in Chur, Guidon Janett in Latsch werden zu
Hauptleuten, die Leutnants Hirschbühl Alois in Rom.
Wildberger Robert in Chur. Hänni Joh. in Tschappina,
Engi Paul in Zürich, Giovanoli Christ, in Schottland,
Hew Florian in Klosters, Lareida Richard in Zuoz,
Meng Joh. Ulrich in Herisau und Walser Andreas in
Chur zu Oberleutnants der Infanterie auf 31. Dezember

1912 ernannt.
Zu Leutnants der Infanterie werden ernannt mit

Brevetdatum auf 31. Dezember 1912 die Korporale
Lendi Joh. in Zürich, Becker Bernhard in Zürich,
Trepp Karl in Zürich, Trepp Hans in Zürich, Faller
Heinrich in Sent, Elwert Paul in Zürich, Töndury
Alfons in Chur, Senti Rudolf in Chur, Matossi Adolf
in Poschiavo.

Ausland.
Frankreich. Herbstäbungen 1913. Wie schon

mitgeteilt, sollen an den Armeemanövern 1913 das 12., 16.,
17. und 18. Armeekorps, die 1. Kolonialdivision, die
Kolonialdivision von Lyon und eine provisorische
Kavalleriedivision teilnehmen. Die Artillerie dieser Korps
wird verstärkt durch die 11.. 13., 15. und 9. Artillerie
brigade; zur Kolonialdivision treten die Kolonial-
Artilleriebrigade und die 3. Dragoner. An Kavallerieübungen

finden statt: Ende August in der Begion von
Sissonne unter Leitung des Generals Sordet Manöver
der 3., 4. und 5. Kavalleriedivision und der 6. Brigade
bis; Exerzieren der 1., 2. und 8. Kavalleriedivision an
zwei Tagen im Verlauf der Märsche zu den Manövern
der 6. Kavalleriedivision an drei Tagen im Uebungs-
lager von La Courtine, der 7. Kavalleriedivision und
der 4. und 5. Kavalleriebrigade an sechs Tagen in der
Beauce. — Bei dem 3., 8. und 20. Armeekorps finden
Brigade-, Divisionsmanöver und Manöver der
Divisionen gegeneinander statt. Bei den letzteren, die drei
Tage dauern, werden die 1. Kavalleriedivision und zwei
Abteilungen der 19. Artilleriebrigade das 3. Armeekorps

verstärken, die 8. Kavalleriedivision, durch die
26. Dragoner und die 12. Husaren auf sechs Regimenter
gebracht, das 8. Armeekorps und die 2. Kavalleriedivision,

durch die 12. Dragoner und die 5. Husaren auf
sechs Regimenter verstärkt, das 20. Armeekorps. —
Bei dem 1., 2., 5., 6., 7., 9., 10., 11., 13., 14. und 15.
Armeekorps finden Brigademanöver statt. — Die 7.
Infanteriedivision hat keine Herbstübungen und versieht
den Dienst in Paris. — Die 8. Infanteriedivision übt
mit Reservisten im Uebungslager von Coëtquidan. —
Die Kolonialtruppen üben mit den Inlandstruppen, in
deren Bereich sie stehen.

(Militär-Wochenblatt.)
Frankreich. Maschinengewehre. Die Infanterie-

rogimenter, die gegenwärtig alle zwei Züge Maschinengewehre

besitzen, sollen demnächst noch einen dritten
Zug erhalten, so daß dann jedes Bataillon seinen Zug
besäße, während gegenwärtig der Regimentskommandeur

die Zuteilung für das Gefecht bestimmt.
(Militär-Wochenblatt.)

Eidgenössische Militär-Bibliothek.
Diese Bibliothek steht allen schweizerischen Offizieren

unentgeltlich zur Verfügung.
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